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Teil 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz 
 
§ 1 
Solaranlagen 
 
1 Abweichend von § 37c Abs. 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023) können auch Gebote 
für neue Freiflächenanlagen auf Flächen nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. h und i EEG 2023 bezuschlagt 
werden, höchstens jedoch 200 pro Kalenderjahr. 2 Ausgenommen sind Gebote für Anlagen auf Flächen, 
die als Natura 2000-Gebiet festgesetzt oder Teil eines gesetzlich geschützten Biotops sind. 
 
Benachteiligte Gebiete, die sich aus der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (ABl. (EU) L 347, S. 487  in der 
Fassung der Delegierten Verordnung (EU) 2021/1017 vom 15. April 2021 (ABl. L 224, S. 1) ergeben, 
werden ab dem 1. Januar 2023 mit Inkrafttreten des EEG 2023 ebenfalls erfasst (vgl. § 3 Nr. 7 Buchst. b 
EEG 2023). Diese Erweiterung gilt dann für alle Solaranlagen mit Inbetriebnahme ab diesem Stichtag und 
für ausschreibungspflichtige Solaranlagen, wenn diese nach dem 1. Januar 2023 an einem Gebotstermin 
in der Ausschreibung teilnehmen (vgl. § 100 Abs. 1 EEG 2023). 
 
Der Begriff ist im EU-Landwirtschaftsrecht die Basis für »Zahlungen wegen naturbedingter 
Benachteiligungen in Berggebieten und in anderen benachteiligten Gebieten zur dauerhaften Nutzung 
landwirtschaftlicher Flächen und damit zur Erhaltung des ländlichen Lebensraums sowie zur Erhaltung 
und Förderung von nachhaltigen Bewirtschaftungsformen«. Hierzu gehören Berggebiete und Gebiete, in 
welchen die Aufgabe der Landnutzung droht und der ländliche Lebensraum erhalten werden muss. 
 
Diese Gebiete haben folgende Nachteile: 
 

• schwach ertragfähige landwirtschaftliche Flächen, 

• als Folge geringer natürlicher Ertragfähigkeit deutlich unterdurchschnittliche Produktionsergebnisse, 

• eine geringe oder abnehmende Bevölkerungsdichte, wobei die Bevölkerung überwiegend auf die 
Landwirtschaft angewiesen ist. 


